
Rechtsgrundlagen 
 
 
1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September

2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2006 (BGBI. I S. 3316) 

 

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I
S. 466) 

 

3. Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Januar 1991 (BGBl. I S. 58) 

 

4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. März 2000 (GV NW S. 256) 

 

5. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. März 2002 (BGBI. I S.1193) 

 

6. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) 

 

7. Hauptsatzung der Stadt Rheine vom 15. Dezember 1997 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. Februar 2007 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Für die städtebauliche Planung 
Rheine, 04.09. 2007 Produktgruppe Stadtplanung 
 
 
 gez. Gellenbeck 
 Städt. Baurätin z.A. 
 
Die Planunterlagen sowie die Darstellungen und Festsetzungen entsprechen den Anforde-
rungen der §§ 1 und 2 der Planzeichenverordnung. 
 
Rheine, 04.09. 2007 Produktgruppe Vermessung 
 
 
 gez. Hildebrandt 
 Städt. Vermessungsrätin 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine hat in seiner Sit-
zung am 17.01. 2007 die Aufstellung dieses Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
beschlossen. 
 
Rheine, 04.09. 2007  Die Bürgermeisterin 
  In Vertretung 
 
 
  gez. Kuhlmann 
  Erster Beigeordneter 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat in der Zeit vom 10.04. 2007
bis einschließlich 02.05. 2007 stattgefunden. 
 
Dieser Bebauungsplan hat mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB aufgrund des Be-
schlusses des Stadtentwicklungsausschusses „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine vom
13.06. 2007 in der Zeit vom 02.07. 2007 bis einschließlich 02.08. 2007 öffentlich ausgelegen. 
 
Rheine, 04.09. 2007  Die Bürgermeisterin 
  In Vertretung 
 
 
  gez. Kuhlmann 
  Erster Beigeordneter 
 
Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 1 BauGB durch den Rat der Stadt Rheine am
04.09. 2007 als Satzung beschlossen worden. 
 
Rheine, 04.09. 2007   
 
 
gez.  Dr. Kordfelder  gez. Elfert 
Die Bürgermeisterin  Schriftführer 
 
Der Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbin-
dung mit § 16 der Hauptsatzung der Stadt Rheine in der Münsterländischen Volkszeitung am
22.11. 2008 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich. 
 
Rheine, 01.12. 2008  Die Bürgermeisterin 
  In Vertretung 
 
 
  gez. Kuhlmann 
  Erster Beigeordneter 

Hinweise 
 

1.  Dem Westfälischen Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Münster oder der 
Gemeinde als untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (erd- und kulturgeschichtliche Bo-
denfunde), aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit 
unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 15 und 16 Denk-
malschutzgesetz NW). Erste Erdbewegungen sind 2 Wochen vorher dem Amt für Bodendenk-
malpflege, Bröderichweg 35, 48159 Münster schriftlich mitzuteilen. Den Beauftragten des o.g. 
Amtes ist das Betreten der betroffenen Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische Unter-
suchungen durchführen zu können (§ 19 DSchG NW). Die dafür benötigten Flächen sind für die 
Dauer der Untersuchungen freizuhalten. 

 

2. Im Plangebiet lassen Luftbilder Bombardierungsbeeinflussungen erkennen. Konkrete Hinweise 
auf mögliche Blindgängereinschläge sind diesen nicht zu entnehmen. Da ein Kampfmittelvor-
kommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann, sind bei Verdachtsmomenten die Arbeiten so-
fort einzustellen und der staatliche Kampfmittelräumdienst (Bezirksregierung Münster/Dezernat 
22) zu verständigen. Gegebenenfalls erforderliche Ramm-/Bohrarbeiten zur Baugrubenabsiche-
rung sind gesondert anzuzeigen. 
 

3.  Nach gutachterlicher Aussage ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes eine Versickerung 
von Niederschlagswasser möglich. Gemäß § 51 a Abs. 1 Landeswassergesetz besteht demzu-
folge für den Nutzungsberechtigten der Grundstücke, die erstmals bebaut, befestigt oder an die 
öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, die gesetzliche Pflicht, unbelastetes bzw. nicht 
schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser zu versickern, zu verrieseln; dies ohne Beeinträch-
tigung des Wohls der Allgemeinheit und mittels Anlagen, die den Regeln der Technik entspre-
chen. 

 

 

Der Bebauungsplan wurde auf einer grafischen Datenverarbeitungsanlage erstellt. Auskünfte 
über die geometrisch genaue Lage der Straßenbegrenzungslinie erteilt der Fachbereich Pla-
nen und Bauen, Produktgruppe Vermessung. 
 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

zum Bebauungsplan Nr. 104, Kennwort: "Schmidts - Kämpken" 
 

I. Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB bzw. nach BauNVO 
 

1. Art der baulichen Nutzung 
 

1.1 Die in § 4 Abs. 3 Nrn. 4 bis 5 BauNVO aufgeführten, ausnahmsweise im allgemeinen Wohngebiet 
zulässigen Nutzungen (Anlagen für Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 
1 BauNVO ausgeschlossen. 

 

1.2 Von den in § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO aufgeführten, allgemein zulässigen Läden sind die 
Selbstbedienungs-Lebensmittelläden gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung 
 

2.1 Es sind pro Wohngebäude maximal 2 Wohneinheiten zulässig (1 Doppelhaus gilt als 2 Gebäude). 
 

II. Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW 
 

3. Örtliche Bauvorschriften / Gestaltung 
 

3.1 Die Höhe der Traufe darf höchstens 4,50 m betragen: 
 

Die Höhe des Firstes darf höchstens 9,60 m betragen: 
  

Bezugspunkt ist die natürliche Geländeoberfläche. Maßgebend hierfür ist der arithmetisch 
gemittelte Geländeanschnitt an den Außenwänden. Die Gebäudehöhe wird also durch das 
arithmetische Mittel aus dem Herausragen der vier Gebäudeecken gebildet. Dies gilt auch für die 
Traufhöhenbestimmung. 

 

3.2       Es ist eine Dachneigung von 15° bis 45° zulässig. 
Von der Festsetzung der Dachneigung sind Garagen und massive Nebengebäude ausgenommen. 
 

3.3 Pultdächer sind nur mit gegeneinander versetzten Dachflächen zulässig, einseitige Pultdächer sind 
ausgeschlossen. 

 

3.4 Dachaufbauten und Dacheinschnitte dürfen die Hälfte der Trauflänge des Gebäudes nicht 
überschreiten. Dieses Maß gilt auch für Dachflächenfenster. 
So genannte Fledermausgauben sind bis zu zwei Drittel der Trauflänge zulässig. 

 

3.5 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) müssen zu öffentlichen Verkehrsflächen 
mindestens einen Abstand von 4,50 m einhalten. 

 

3.6 Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sind nicht voll zu versiegeln. Es ist durch Verwendung 
geeigneter Materialien eine weitgehende Versickerung des Niederschlagswassers zu ermöglichen. 
Zu empfehlen ist die Anwendung von Schotterrasen, Rasenkammersteinen, Rasenfugenpflaster 
oder Porenpflaster sowie die Befestigung von lediglich schmalen Fahrspuren mit begrüntem 
Zwischenraum.  
Zur Versickerung des Niederschlagswassers der privaten Stichwege ist es erforderlich ein 
Muldensystem anzulegen. 


